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Bebauungsplan Nr. 111 „Pescher Straße“ -Büttgen- 
 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
  

A. Festsetzungen nach Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
Die private Grünfläche ist als gärtnerisch gestaltete Grünfläche dauerhaft zu erhal-
ten. Eine Versiegelung sowie die flächige Gestaltung und Belegung mit Kies, Schot-
ter o.ä. Steinmaterial ist unzulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hinweise 
 
Baum- und Vegetationsschutz  
 
Für den Baumbestand im Plangebiet ist die Satzung zum Schutz des Baumbestan-
des in der Stadt Kaarst in der aktuellen Fassung zu berücksichtigen.  
 
Bodendenkmäler  
 
Sollten bei Bodenbewegungen innerhalb des Plangebiets archäologische Boden-
denkmäler entdeckt werden, so sind diese dem Rhein. Amt für Bodendenkmalpflege 
Bonn, bzw. der Unteren Denkmalbehörde - Stadt Kaarst - nach den §§ 15 und 16 
Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen anzuzeigen. 
  
Nachrichtliche Übernahme 
 
Das gesamte Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf (Anflugsektor 05). Gemäß § 12 Luftverkehrsgesetz beträgt die zustimmungsfreie 
Höhe 136,0 m über NN. Das gesamte Plangebiet liegt im Hindernisüberwachungsbe-
reich des Verkehrslandeplatzes Mönchengladbach. 
 
Wasserschutzzone 
 
Der Planbereich liegt in der ordnungsbehördlich festgesetzten Wasserschutzzone W 
III A der Wassergewinnungsanlage Büttgen-Driesch. Die Verbote und Genehmi-
gungsvorbehalte der Wasserschutzgebietsverordnung Büttgen-Driesch vom 
22.03.1995 sind zu beachten. 
 
 


